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Menschliches Versagen ist alltäglich, im 
Operationssaal kann es über Leben und 
Tod entscheiden. In diesem Bereich schei-
nen Fehler besonderes unverzeihlich. Im-
mer wieder werden Ärzte [2] aufgrund 
von Kunstfehlern vor Gericht eingeklagt. 
Dabei haben besonders Anfängeropera-
teure einen schwierigen Stand.

Lässt sich ein Patient medizinisch behan-
deln, liegt zwischen dem Patienten und 
dem Arzt ein Auftragsverhältnis vor. Aus 
diesem Vertrag schuldet der Arzt seinen 
Patienten keinen Erfolg, d.h. keine Hei-
lung, sondern lediglich ein Handeln nach 
den Regeln der Kunst [3]. 

Doch wann sind die Regeln der Kunst 
verletzt? Welchen konkreten Sorgfalts-
massstab darf ein Patient von seinem Arzt 
erwarten? Diese Fragen sind in der ärzt-
lichen Praxis fundamental. Sie entschei-
den darüber, ob sich ein Arzt durch einen 
medizinischen Eingriff haftbar oder gar 
strafbar macht. Abstrakt lassen sich die-
se Fragen aber kaum griffig beantworten. 
Massgebend sind die Umstände des jewei-
ligen Einzelfalls [4].

Vom Facharzt wird ein höherer Sorg-
faltsstandard erwartet als vom Nicht-Fach-
arzt [5]. Wer sich als Facharzt anpreist, 
erweckt beim Patienten das Vertrauen, 
dass er spezialisiert und damit besonders 
kompetent sei [6]. Dieses Vertrauen wird 
geschützt, indem Sorgfaltspflichtverlet-
zungen bei Facharztpersonen gerichtlich 
strenger beurteilt werden.

Problematik  
bei Anfängeroperateuren
Darf ein direkt von der Universität ab-
gehender Arzt [7] eine schwierigere und 
riskante Rückenoperation durchführen? 
Wenn ja, muss er dem Patienten sagen, 
dass dies sein erster derartiger Eingriff 
ist? Was passiert, wenn während des Ein-
griffs Komplikationen eintreten, die ein 
Routinier bewältigt hätte, nicht hingegen 
der «Anfänger-Operateur»?

Die Facharztausbildung ist hauptsäch-
lich praxisbasierend. Jeder Facharzt muss 
sich seine Fertigkeiten im Operationssaal 
in Jahre langer Praxis aneignen. Jeder 
war einmal «Anfänger», jeder nimmt eine 
Operation irgendwann zum ersten Mal 
vor. Im Hinblick auf Anfängeroperatio-
nen nimmt die Frage nach dem geschul-
deten Sorgfaltsmassstab daher eine ganz 
besondere Brisanz. 

Ist der behandelnde Arzt zu wenig er-
fahren und routiniert, steigert er das Ri-
siko des Eingriffs. Nimmt man die ärztli-
che Aufklärungspflicht ernst, würde dies 
konsequenterweise bedingen, dass der 
Arzt den Patienten über seine fehlende 
Erfahrung und Routine bezüglich der be-
vorstehenden Operation aufklärt. Der Pa-
tient wird diesfalls aber meist den Eingriff 
ablehnen und einen Routinier verlangen. 
Damit indessen können «Anfänger» nicht 
die nötige Erfahrung sammeln für ihre 
Facharztausbildung. Wie löst man dieses 
Dilemma in rechtlicher Hinsicht [8]?

Rechtsprechung  
in Deutschland

Die Deutsche Rechtsprechung hat im Jahr 
1983 bezüglich einer misslungenen Anfän-
geroperation entschieden, dass ein An-
fängeroperateur den Patienten nicht über 
seine fehlende Routine und Erfahrung 
aufklären müsse, wenn ein Facharzt anwe-
send sei und den Anfänger ständig beauf-
sichtige. Es genüge, wenn der Anfängero-
perateur das theoretische Facharzt-Wissen 
habe, und seine ersten Schritte unter fach-
kundiger Anleitung des Routiniers ausfüh-
re. Das Urteil wurde teilweise als politisch 
motiviert bewertet, da ohne diesen Kom-
promiss die praktische ärztliche Ausbil-
dung gefährdet worden wäre [4].

Hinsichtlich der Beweislastverteilung 
fiel das Urteil jedoch weniger zugunsten 
der Ärzteschaft aus. Komme es nämlich 

nach einer Operation zum Prozess, so lie-
ge die Beweislast auf der behandelnden 
Seite [10]. Das heisst, der Anfängerope-
rateur hat zu beweisen, dass zwischen der 
durch die Anfängeroperation geschaf-
fenen Risiko erhöhung und dem einge-
tretenen Schaden kein Zusammenhang 
besteht. Diesen Beweis zu erbringen ist 
meist keine leichte Aufgabe.

Rechtsprechung  
in der Schweiz

Im Bundesgerichtsurteil 4A_453/2014 
hatte ein 34 Jahre alter, leitender Arzt bei 
einer Operation einen Nerv durchtrennt. 
Der Arzt stand noch in der Ausbildung 
zum Facharzt und war wenig erfahren. 
Die Operation hatte einen mittleren 
Schwierigkeitsgrad und forderte nicht 
nur Grundkenntnisse. Der Patient konnte 
glaubhaft machen, dass er bei gehöriger 
Aufklärung über die mangelnde Routi-
ne und Erfahrung nicht in die Operation 
durch diesen Arzt eingewilligt hätte. Laut 
Gericht sei nicht davon auszugehen, ein 
vernünftiger Patient hätte sich für diese 
Operation mit einem zwar geringen, aber 
nicht zu vernachlässigenden Risiko ohne 
weitere Bedenken einem jungen, unerfah-
renen Chirurgen anvertraut.

Daraus folgt die juristische Lehre, dass 
der Arzt den Patienten auch über seine 
Erfahrung und den Stand seiner Ausbil-
dung hätte aufklären müssen. Wie das 
Bundesgericht künftig das Dilemma zwi-
schen dem berechtigten Interesse der 
Ärzteschaft am Sammeln von Erfahrun-
gen und dem Individualinteresse des Pa-
tienten, durch einen Routinier operiert zu 
werden, lösen wird, ist noch ungewiss [11].

Würdigung für  
die medizinische Praxis

Wendet sich der Patient an einen ganz 
bestimmten Spezialisten, darf dieser den 
Eingriff nicht ohne Zustimmung des Pa-
tienten an einen Assistenten weitergeben. 
Gerade in einem grösseren Spital darf 
ein Patient aber nicht davon ausgehen, er 
werde vom Chefarzt operiert [12].

Es gibt keine Aufklärungspflicht, wenn 
eine Anfängeroperation gar nicht zu ei-
nem höheren Risiko führt. Oft können 
geeignete Massnahmen verhindern, dass 
eine Anfängeroperation das Risiko er-
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höht. Solche Massnahmen sind z.B. Über-
wachung oder Anleitung durch einen 
Routinier mit dessen Eingriffsmöglichkeit 
oder das «Stufenmodell» mit Zunahme 
der Verantwortung und Herantasten des 
Anfängeroperateurs [13].

Kann das zusätzliche Risiko einer An-
fängeroperation aber nicht durch geeigne-
te Massnahmen eliminiert werden, muss 
der Arzt den Patienten informieren, so-
dass sich dieser im Sinne des Selbstbestim-
mungsrechts für oder gegen den Eingriff 
durch den Anfänger entscheiden kann 
[14]. Das Argument, der Patient geniesse 
bereits ein therapeutisches Privileg durch 
die Behandlung, lehnt die juristische Leh-
re als Rechtfertigungsgrund für die Nicht-
aufklärung über eine Anfängeroperation 
ab [15]. Auch der Einwand, der Patient 
hätte auch bei gehöriger Aufklärung ein-
gewilligt (= hypothetische Einwilligung) 
wird kaum durchdringen, weil ein aufge-
klärter Patient gerade bei einer nicht ein-
fachen Operation einen erfahrenen Ope-
rateur beiziehen wollen würde [16].

Hingegen wird ein überwiegendes öf-
fentliches Interesse, genügend erfahrene 
Ärzte ausbilden zu können, insofern be-
jaht, als der Einsatz eines Anfängers das 
Risiko nicht wesentlich erhöht. Dabei sei-
en als Rechtfertigungsgrund für die Ver-
letzung der Aufklärungspflicht über eine 
Anfängeroperation die Eintrittswahr-
scheinlichkeit und Schwere der Risiken, 
die Komplexität der Behandlung, und die 
verfügbaren Sicherheits- und Kompensa-
tionsmassnahmen zu berücksichtigen [17]. 

Empfehlung für  
den Anfängeroperateur

Der Ausbildungsstand des Arztes wird 
bei der Beurteilung eines Kunstfehlers be-
rücksichtigt, indem die Beweislast zuguns-
ten des Patienten umgekehrt wird: Kommt 
es bei einer Anfängeroperation zu einem 
Körperschaden, so hat nicht wie sonst der 
Patient die natürliche Kausalität zu be-
weisen [18], sondern sie wird vermutet. 
Konkret heisst das, dass dem erfahrenen 
Operateur durch den Patienten ein feh-
lerhaftes Vorgehen nachgewiesen werden 
muss. Beim Anfängeroperateur hingegen 
nimmt das Gericht grundsätzlich an, dass 
die mangelnde Erfahrung ursächlich für 
den misslungen Eingriff war. Dieser hat 
genügend substanziert nachzuweisen, dass 
gerade nicht seine fehlende Routine Ursa-
che des Körperschadens war. 

Als Folge dieser Beweislastumkehr 
empfiehlt es sich für den Anfängeropera-
teur zu prüfen, ob seine Operation das Ri-
siko erhöht und Massnahmen zur Risiko-
kontrolle nötig sind. Zudem soll er seine 
Tätigkeit detailliert und umfangreich do-
kumentieren. So kann er beim Eintritt von 
Komplikationen die Fehlerfreiheit der 
Behandlung nachweisen [19]. Eine detail-
lierte und umfangreiche Dokumentation 
empfiehlt sich umso mehr, als es der Arzt 
ist, der die gehörige Eingriffsaufklärung 
und damit die Einwilligung des Patienten 
zu beweisen hat [20].
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